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GE 1

GE 1

Städtebauliche Kennzahlen
Baufläche GE
GE 1
GE 2
GE 3

Verkehrsfläche       
Erschließungsstraße
Ortsverbindungsstraße
Landwirtschaftlicher Weg
Fußgängerbereich                         

Öffentliche Grünfläche      
         

Fläche zum Ausgleich für Natur & 
Landschaft
Fläche gem. 7.1
Fläche gem. 7.2
Fläche gem. 7.3

Fläche für Wasserwirtschaft    

Geltungsbereich         

22.185 m²
  10.665 m²

8.120 m²
3.400 m²

2.035 m²
1.310 m²

400 m²
275 m²
 50 m²

 2.710 m²

 4.330 m²
1.285 m²
2.587 m²

458 m²

 270 m²

31.530 m²

Teil A | Planzeichnung, M 1:1.000

M 1: 1.000
Kartengrundlage 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster
Abweichungen zum Grundbuch sind möglich

50m20m10m0m
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Biotop Biotop

Acker

A I 

A I 

x =Eingriffsfläche

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs

0,70 ha

Faktor Bedarf 

A I       2,33 ha x     0,30*  =  0,70 ha

Ausgleichsflächenbedarf

Beschreibung und Bewertung des Bestands

festgesetzte GRZ > 0,35
(hoher Versiegelungs- und 
 Nutzungsgrad)

Typ A

bereits versiegelte Flächen
(Gebiet ohne Bedeutung)

Kategorie 0

A 0   0,04 ha x        0  =        0 ha

A0 

intensiv genutzte Acker- und Grünflächen
(Gebiet geringer Bedeutung)

Kategorie I

Füllschema der Nutzungsschablone für die Baugebietsteilflächen:

Art der baulichen Nutzung GH MAX. =Gebäudehöhe max.

GRZ = Grundflächenzahl
Bauweise

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle rechtsverbindlichen 
Festsetzungen von bisher bestehenden Bebauungsplänen oder Bauvorschriften außer Kraft.

Das Planungsgebiet ist in Baugebietsteilflächen mit Ordnungszahlen unterteilt. Für die einzelnen 
Baugebietsteilflächen gelten Festsetzungen,  die sich aus der Planzeichnung und dem Textteil 
ergeben. 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

Dachneigung
Dachform &

Teil B | Planzeichenerklärung und textliche Festsetzungen

B 1 | Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
1.1

GE
Gewerbegebiet gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Im GE 1 und 2 zulässig sind:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
- Anlagen für sportliche Zwecke.

Im GE 3 zusätzlich zulässig sind:
- Anlagen für Strom- und Wärmeversorgung (z.B. BHKW) und die dafür not-  
  wendigen Nebenanlagen, wie Pufferspeicher, Transformatorenstation,
  Reingasspeicher, etc.

Nicht zulässig sind:
- Einzelhandelsagglomerationen

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1

2.2

3. Bauweise, Baugrenze, überbaubare Grundstücksfläche
3.1 a Abweichende offene Bauweise. 

Es sind Gebäude über 50 m Länge zulässig.

Baugrenze, überbaubare Grundstücksfläche
Im Übrigen gelten im Geltungsbereich des Bebauungsplans die 
Abstandsflächenregelungen des Art. 6 der Bayerischen Bauordnung.

3.2

Grundflächenzahl

GH max

5. Öffentliche Verkehrsfläche
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Erschließungsstraße

4. Nebenanlagen und Garagen
Nebenanlagen und Garagen sind ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge können auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche angeordnet werden.

0,8

5.1

Maximale Gebäudehöhe (GH max) beträgt 12 m
Für technische Anlagen darf die Höhe im GE 3 bis zu 17,80 m betragen.

Die Gebäudehöhe wird gemessen von der OK FFB(Oberkante Fertigfußboden) 
bis zur maximalen Firsthöhe (max FH). 
Als festgelegte Geländeoberfläche gilt die tatsächliche Fahrbahnoberkante 
der Erschließungsstraße von der aus das Grundstück erschlossen wird, 
gemessen am jeweils zugeordneten Bezugspunkt.

5.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Fußgängerbereich

5.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Landwirtschaftlicher Weg

7. Grünordnung

9. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  
    Boden, Natur und Landschaft

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft
Ziel: Altgrasstreifen mit Gebüschsukzession

9.1

7.1 Öffentliche Grünfläche Gras-Krautflur

7.2 Anpflanzung von Obstbäumen, H, StU 10 - 12
Apfel, Kirsche, Birne, Zwetschge in Sorten

9.5
Anpflanzung von Erlen-/ Weidengebüsch
Pflanzabstand 1m auf Lücke
- Bäume: - Alnus glutinosa - Schwarz-Erle, H, 2xv, mB, StU 16-18

- Salix spec. - Weiden in Sorten, H, 2xv, mB, StU 16-18
- Sträucher: - Frangula alnus - Faulbaum, vStr., 3Tr., oB, 100-150

- Viburnum opulus - Gew. Schneeball, vStr., 5Tr., oB, 100-150

10. Sonstige Darstellungen und Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Biotop mit der Nr. 7030-0141-002
"Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache"

10.1

10.

Böschungsflächen

x

Vorschlag Parzellierung

10.3

10.4

Q

B 2 | Örtliche Bauvorschriften
Dächer/Dachgestaltung
Zugelassen sind Flachdächer (FD) und Sattel- (SD) sowie Pultdächer (PD). Die 
Dachneigung kann zwischen 0 - 10° (FD) bzw. 10 - 22° (SD, PD) betragen. Flachdächer 
müssen zu 50% extensiv begrünt werden.
Technische Anlagen sind frei in ihrer Dachgestaltung und sind von der Pflicht zur 
Dachbegrünung befreit.

Gestaltung von Lagerplätzen und Nebenanlagen
Lagerplätze und Nebengebäude sind so zu gestalten, dass der Gesamteindruck des 
Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes nicht gestört wird. 

Gestaltung der unbebauten Flächen, Einfriedungen
Die unbebauten, sowie die außerhalb der Betriebshöfe bzw. der Lagerflächen liegenden 
Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten.

Einfriedungen:
Die Grundstücke können durch sockellose, hinterpflanzte Zäune abgegrenzt werden. 

Parkierung:
Im gesamten Plangebiet ist pro angefangener 10 Stellplätze mindestens ein einheimischer, 
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen.

Sickerfähigkeit von Belägen:
Beläge von Fußwegen und Stellplätzen sind sickerfähig auszubilden (z.B. Drainpflaster, 
Rasenpflaster, Rasengittersteine, usw.) soweit wasserwirtschaftliche Gründe nicht dagegen 
sprechen. Ein Abflussbeiwert von mind. 0,7 ist nachzuweisen. 

Leitungen
Stromleitungen, Telekommunikationsleitungen, Niederspannungsleitungen und 
vergleichbare Leitungen sind unterirdisch zu verlegen. Versorgungsleitungen dürfen nicht 
tiefer als 2,0 m unter der Geländeoberkante verlegt werden.

Werbe- und Beleuchtungsanlagen   
Werbeanlagen sind am Gebäude anzubringen. Das Anbringen oberhalb der Traufe bzw. 
der Attika, sowie Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig. 

Außerhalb der Baugrenzen ist pro Grundstück nur eine Werbeanlage im unmittelbaren 
Einfahrts- oder Zufahrtsbereich als Hinweiswerbung (Firmenname/Emblem) zulässig. 
Werbeanlagen außerhalb der Baugrenzen dürfen eine Höhe von 3,5 m und eine Größe von 
3 m² nicht überschreiten.

Solaranlagen
Solaranlagen sind unmittelbar auf dem Dach und parallel zur Dachneigung angebracht 
zulässig und erwünscht. Der maximal zulässige Abstand zur Oberkante Dachhaut beträgt 
20 cm. Auf Flachdächern sind Solaranlagen in aufgeständerter Bauweise zulässig.
PV-Freiflächenanlagen sind nicht zulässig.

Entwässerung
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem.
Das anfallende Niederschlagswasser ist in allen Grundstücken rückzuhalten und 
mengendosiert, max. Abfluss von den Grundstücken: 0,2 l/(s*100m²), über den öffentlichen 
Regenwasserkanal abzuleiten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist über den Bauantrag 
nachzuweisen.
Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwaser in den öffentlichen 
Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht zulässig.

Auffüllungen/ Abgrabungen
Innerhalb des GE 2 sind Abgrabungen bis 2,00 m und innerhalb des GE3 sind 
Abgrabungen bis zu 3,50 m unter das natürliche Gelände zulässig und mit Stützmauern zur 
Stabilisierung zu sichern.

Immissionsschutz
Der schalltechnische Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen der 
Beurteilungsvorschrift „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) vom 
26.08.1998 mit Änderung vom 01.06.2017, ist unter Berücksichtigung der 
Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung zu führen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann auf den schalltechnischen Nachweis verzichtet werden. Dies ist 
jedoch vor Bauantragsstellung mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Bestehende Grundstücksgrenzen

Bestandsgebäude

3 Alle Maßangaben in m 

7.

9.

8.

Hinweise & nachrichtliche Übernahmen
1. Immissionen

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass landwirtschaftliche Immissionen (Lärm, Staub
und Geruch) saisonbedingt auch vor 06:00 Uhr und nach 22:00 Uhr auftreten können. Dies
ist von den künftigen Anwohnern anstandslos zu dulden.

2. Baugrund
Es wird darauf hingewiesen, dass geogene (natürliche) Arsenbelastungen auftreten können.
Es wird empfohlen, vor der Durchführung von Baumaßnahmen objektbezogene Baugrund- 
untersuchungen durchführen zu lassen.

3. Auffüllungen, Altablagerungen
Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind nicht bekannt. Bei Erdarbeiten ist generell
darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerungen oder Ähnliches ange-
troffen werden. Daher wird empfohlen vorsorgliche Bodenuntersuchungen durchzuführen. 

4. Bodenmanagement
Der überschüssige Mutterboden soll innerhalb des Baufeldes wiedereingebaut werden. 
Sollte dies nicht möglich sein, ist er der Wiederverwertung zuzuführen.

5. Bodendenkmäler
Art. 8 Abs. 1 DSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet 
sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten
befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 DSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Zu verständigen ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, 
Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten,
oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde, LRA Donau-Ries.

6. Niederschlagswasserversickerung
Eine qualitative Bewertung der Flächen und die Beurteilung der Notwendigkeit einer 
Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153 wurde bereits durchgeführt) siehe Anlage
"Vorplanung - Erschließung des Gewerbegebiets Nähe Holderstein" des Ingenierbüros Pfost
aus Nördlingen.

Es handelt sich um ein sehr kleines Gewerbegebiet, wobei ein äußerst geringes
Verkehrsaufkommen zu erwarten ist (DTV = 10 Kfz/24h; 5Lkw/24h).

- Luftverschmutzung: L1 (Verkehr < 5000 kfz/24h)
- Flächenverschmutzung: F3 (Verkehr < 3000 kfz/24h)

Die Dimensionierung des benötigten Regenrückhaltevolumens vor Einleitung in den
Westenbrunnenbach (Gewässer-Typ 6) erfolgt gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 117. 
Es wird ein Regenrückhaltevolumen von 27 m³ benötigt. Dieses wird durch eine Aufweitung
des Grabens vor gedrosselter Einleitung in den Westenbrunnenbach geschaffen.
Aus qualitativer Sicht ist keine Regenwasserbehandlung notwendig.

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" sind sämtliche 
rechtsverbindliche Festsetzungen von bisher bestehenden Bebauungsplänen oder Bauvorschriften 
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches aufgehoben.

§1 Für den Geltungsbereich des Baugebietes gilt der von Becker + Haindl, G.-F.-Händel-Straße 5, 
     86650 Wemding vom 14.01.2025 ausgearbeiteten Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nähe
     Holderstein" in der Fassung vom 14.01.2025 und die auf diesem vermerkten Festsetzungen.

§2 Der Bebauungsplan besteht aus der Bebauungsplanzeichnung, den daneben vermerkten
     Festsetzungen, der Begründung mit Umweltbericht sowie zugehörigen Gutachten. 

§3 Der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" wird mit der Bekanntmachung der
     Genehmigung gemäß §10 BauGB rechtsverbindlich.

Die Gemeinde Wolferstadt erlässt den Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" als Satzung.

Die Rechtsgrundlagen hierfür sind:
- Baugesetzbuch (BauGB) §2, Abs. 1, Satz 1 und §12 in der aktuell gültigen Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuell gültigen Fassung
- Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der aktuell gültigen Fassung
- Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in der aktuell gültigen Fassung
- Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der aktuell gültigen Fassung

Satzung

Systemschnitt A-A', M 1:1.000

Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsregelung

a
0,8

12 m GE 1
FD   0-10°
PD 10-22°
SD 10-22° 

Ökoflächenkataster mit der ID-Nr. 168668 11.

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft
Ziel: extensives frisches bis feuchtes Grünland mit Gehölzerhalt und

Neupflanzung von Erlen-/ Weidengebüsch
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Höhe baulicher 
Anlagen

Höhenlage der Gebäude und Garagen (§§ 16, 18 BauNVO)
Als Höhenreferenz wird grundsätzlich die Außenkante der Verkehrsfläche 
(OK Straße) auf Höhe der jeweiligen Bezugspunkte festgesetzt.

OK FFB EG bei GE 1 maximal + 0,50 m über OK Bezugspunkt.
OK FFB EG bei GE 2 maximal + 0,30 m über OK Bezugspunkt.
OK FFB EG bei GE 3 maximal + 0,30 m über OK Bezugspunkt.

Der nördliche Bezugspunkt wird auf eine Höhe von 498.18 müNN 
festgesetzt.

Eine Unterkellerung von baulichen Anlagen ist nicht zulässig.

x Bezugspunkt

GE 1

GE 2

a
0,8

12 m GE 2
FD   0-10°
PD 10-22°
SD 10-22° 

Sichtdreieck 10.5

Eingriffsfläche A0 0,04 ha

Räumlicher Geltungsbereich 3,15 ha

Eingriffsfläche A1 2,33 ha

Zielbiotop: Altgrasstreifen mit Gebüschsukzession

*Faktor reduziert von 0,6 auf 0,3 aufgrund folgender 
 festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen:
 - ausgeprägte Eingrünung des Gebiets
 - Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort
 - Anlage von Ausgleichsflächen am Eingriffsort
 - Festsetzungen zur Begründung von Flachdächern
 - Erhalt von Gehölzen auf Flur-Nr. 551
 - großzügige Ausspparung der Quellfassung
 - Minimierung der Bodeneingriffe zum Grundwasser-
   schutz durch Ausschluss von Kellern

Ausgleichsflächenbedarf -  0,70 ha

Dargebot Ausgleichsflächen innerhalb:
- Fläche 1 + 0,13 ha
- Fläche 2 + 0,26 ha
- Fläche 3 + 0,05 ha

Dargebot Ausgleichsfläche Fl-Nr. 271 + 0,26 ha

Rechnerische Differenz        0,00 ha

Das Ausgleichsflächendargebot entspricht 
rein rechnerisch dem Ausgleichsflächen-
bedarf. 

Aufgrund der hochwertigen und komplexen 
Anlage der Ausgleichsmaßnahmen und des 
besonderen Grundwasserschutzes der 
Quellfassung im Gebiet, wird der Eingriff als 
ausgeglichen angesehen.

Bilanzierung

Beschreibung und Bewertung Ausgleichsfläche 1 0,13 ha

Ausgleichsfläche 2 0,26 ha

Zielbiotop: ext. frisches bis feuchtes artenr. Grünland 
mit Gehölzerhalt u. Neupfl. v. Erlen-/Weidengebüsch
Herstellungsmaßnahmen:
- Rückbau der Asphaltflächen, Oberboden
  andecken u. Mulden ausplanieren
- im Trassenbereich der Straße und auf Ackerfläche
  Ansaat mit regionaler Heumulchsaat
- Anpfl. von Erlen-/Weidengebüsch (s. Punkt 9.5)
Pflegemaßnahmen:
- min. 1- bis 2-schürige Mahd (nicht vor 15.06.), inkl.
  Abtransport des Mahdguts; alt. Schafbeweidung 
- Weidengehölze zum Pflegeschnitt ca. alle 5 Jahre
  auf Stock setzen

9.6
Gehölze Bestandserhalt
Schutz während der Bauzeit (durch zB. Bauzaun)

intensives 
Grünland

9.4 Anpflanzung von Obstbäumen, H, StU 10 - 12
Apfel, Kirsche, Birne, Zwetschge in Sorten
heimische Arten mit autochthonem Pflanzgut

Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und zu dulden und 
bei Abgang innerhalb eines Jahres gleichwertig zu ersetzen.

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
Mischwasserkanal, Bestand6.1

6.2 Schmutzwasserkanal, Planung

6.3 Regenwasserkanal, Planung

8. Flächen für die Wasserwirtschaft

8.1 Fläche für die Wasserwirtschaft besonderer Zweckbestimmung, hier:
Regenrückhaltung über offenen Graben mit gedrosseltem 
Abfluss und naturnahe Ausprägung mit Bepflanzung.
Aufweitung des Grabens für benötigtes Rückhaltevolumen von 27 m³.
Abfluss wird mittels Drosselschacht und Schieber am Ender der Aufweitung 
auf max. Abfluss von 33 l/s gedrosselt. 

8.2 Erhalt bestehende Quellfassung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen10.2

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft
Ziel: extensive Streuobstwiese

9.3

1

2

2

1

R

7.

8.

Ausgleichsfläche 3 0,05 ha

Zielbiotop: extensive Streuobstwiese
Herstellungsmaßnahmen:
- Rückbau der Asphaltflächen, Oberboden andecken
- Ansaat mit regionaler Heumulchsaat
- Anpflanzung von Obstbäumen (siehe Punkt 9.4)
Pflegemaßnahmen:
- min. 1- bis 2-schürige Mahd (nicht vor 15.06.), inkl.
  Abtransport des Mahdguts; alt. Schafbeweidung 

für sämtliche Ausgleichsflächen gilt:
- keine Lagerhaltung, keine Einzäunung
- Verbot von Düngung, Pestizid-/ Herbizideinsatz

Höhenlinien49012.

Bestand und Bewertung, M 1:3.000 Ausgleichsflächen innerhalb, M 1:3.000 Ausgleichsfläche auf Fl-Nr. 271, Gmkg. Hagau 
M 1:1.500

Artenschutz

9.

Um potentiell vom Vorhaben betroffene Arten 
und Artengruppen abzuschichten, wurde 
frühzeitig eine "artenschutzrechtliche 
Vorabschätzung (Relevanzprüfung)" 
durchgeführt.

Ergebnis der Relevanzprüfung/ relevante Arten:
- sind Säugetiere (Fledermäuse) 
- Vögel (Offenland-Arten)

Als Grundlage für eine "spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP)" wurden 
zwischen dem 28.03. und 16.06.2023 fünf 
Begehungen durchgeführt.

Innerhalb und in unmittelbarer Umgebung des 
Planungsgebietes ergaben sich keine 
artenschutzrechtlich relevanten Nachweise.

Maßnahmen zur Vermeidung:
- Gehölzrodung nur außerhalb der Vogelbrutzeit
  (Oktober bis Ende Februar) oder ökol. Baube-
  gleitung stellt kein Vorhandensein von 
  Vogelbruten fest
- Baufeldfreimachung außerhalb der Vogel-
  brutzeit von September bis Februar oder
  rechtzeitige Vergrämungsmaßnahmen (z.B.
  durch Stangen mit Flatterbändern über der
  Fläche verteilt) ab Februar oder ökol. Baube-
  gleitung mit Übersichtsbegehung bei Baufeld-
  freimachung innerhalb der Vogelbrutzeit

Baum-/Strauchzone südexponiert
Herstellungsmaßnahmen:
- Sträucher einzeln bzw. truppweise gepflanzt, abwechslungs-
  reiche Bestockung
- Pflanzenarten:
      - Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen, vStr, 3Tr, oB,60-100
      - Prunus avium - Vogel-Kirsche, vHei, oB, 125-150
      - Prunus spinosa - Schwarzdorn, vStr, 3Tr, oB, 60-100
      - Rosa canina - Gem. Hecken Rose, vStr, 3Tr, oB, 60-100
      - Sorbus domestica - Sperberbaum, vHei, oB, 125-150
      - Viburnum lantana - Wolliger Schneeball, vStr, 4Tr, oB, 60-100
Pflegemaßnahmen:
- alle 5 Jahre ist der Bestand auszulichten und freizuschneiden

Krautsaum

Ausgangszustand: mäßig, extensiv genutztes, 
artenarmes Grünland (G211)

Baum-/Strauchzone nordexponiert

südexponiert

nordexponiert

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Ortsverbindungsstraße

5.1

Zielbiotop: gestufter Waldmantel

6.4 Anlagen der N-Ergie Netz GmbH
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x Bezugspunkt

1. Die Gemeinde Wolferstadt hat in der Sitzung vom 06.12.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 23.12.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" in 
der Fassung vom  06.12.2022 hat in der Zeit vom 23.12.2022 bis 03.02.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" in 
der Fassung vom 06.12.2022 hat in der Zeit vom 23.12.2022 bis 03.02.2023 stattgefunden.

8. Die Gemeinde Wolferstadt hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.10.2024 den 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom 08.10.2024 als Satzung beschlossen.

Wolferstadt, den    ....................

..............................................
Schlapak, 1. Bürgermeister

13. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB wurde am    ....................  ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
wird seit diesem Tage zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Der Bebauungsplan tritt damit 
gemäß § 10 BauGB in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung verwiesen.

Wolferstadt, den    ....................

..............................................
Schlapak, 1. Bürgermeister

12.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" in der Fassung vom 
21.05.2024 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
28.06.2024 bis einschließlich 26.07.2024 öffentlich ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" in der Fassung vom 
21.05.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB mit Schreiben vom 28.06.2024 um Stellungnahme gebeten. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange hatten bis zum 26.07.2024 die Gelegenheit zur 
Stellungnahme.

9. Die Gemeinde Wolferstadt hat in seiner Sitzung vom 05.11.2024 entschieden, die Satzung 
des Bebauungsplanes in einem Teilbereich zu ändern.

Der Teilbereich des Entwurfs des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.11.2024 wurde mit 
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.11.2024 bis einschließlich 
15.12.2024 erneut öffentlich ausgelegt.

Zu dem Teilbereich des Entwurfs des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" in 
der Fassung vom 05.11.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut mit Schreiben vom 15.11.2024 um Stellungnahme 
gebeten. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hatten bis zum 15.12.2024 
die Gelegenheit zur Stellungnahme.

10.

11.

Die Gemeinde Wolferstadt hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.01.2025 den 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nähe Holderstein" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom 14.01.2025 als Satzung beschlossen.

Wolferstadt, den    ....................

..............................................
Schlapak, 1. Bürgermeister

Herstellungsmaßnahmen:
- umpflügen der Grünfläche
- Ansaat mit autochthonem Saatgut 50% Gräser/ 50% Kräuter
  aus Ursprungsland 14
Pflegemaßnahmen:
- 1x jährlich herbstliche Mahd alternierend auf 50% der Fläche
  inkl. Abtransport des Mahdguts
- aufkommende Gehölze sind zu entfernen

Herstellungsmaßnahmen:
- urspr. Ackerfläche der Selbstbegrünung überlassen
Pflegemaßnahmen:
- 1x jährliche herbstliche Mahd bei Bedarf inkl.
   Abtransport des Mahdguts
- aufkommende Gehölze sind freizuschneiden

Herstellungsmaßnahmen:
- Sträucher einzeln bzw. truppweise gepflanzt, abwechslungs-
  reiche Bestockung
- Pflanzenarten:
    - Acer campestre - Feld-Ahorn, vHei, oB, 125-150
    - Carpinus betulus - Hainbuche, vHei, oB, 125-150
    - Cornus sanguinea - Roter Hartriegel, vStr, 4Tr, oB, 60-100
    - Rhamnus frangula - Faulbaum, vStr, 3Tr, oB, 60-100
    - Ribes spec. - Johannisbeer-Arten, vStr, 3Tr, oB, 60-80
    - Viburnum opulus - Gew. Schneeball, vStr, 4Tr, oB, 60-100
Pflegemaßnahmen:
- alle 5 Jahre ist der Bestand auszulichten und freizuschneiden
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